
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1953/6/24 1Ob541/53
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.06.1953

Norm

GOG §85

StPO §411

ZPO §220

Rechtssatz

Zur Ordnungsstrafe wegen des Vorwurfes mangelnder Objektivität des Gerichtes infolge politischer oder

weltanschaulicher Beeinflussung.

Entscheidungstexte

1 Ob 541/53
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